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Ausschreibung zum Tanzpokal der 
Ringgemeinschaft des Altkreises Schleiden 2019 

 
1. Ausrichter:       KG Rot-Weiß Gemünd 
 
2. Ansprechpartner: Andreas Mertens  

Mörikestraße 6 
53937 Schleiden – Gemünd 
Tel. 02444 – 474075 
andimertens@icloud.com 

 
Anmeldungen an:  Claudia Lenzen 
  Stesbenden 9 
  53937 Schleiden-Gemünd 
  Tel.: 02444/5311774 
  cl.lenzen@gmx.de 
 
3. Veranstaltungsort: Kurhaus Gemünd 

 Kurhausstr. 5, 53937 Schleiden-Gemünd 
 
4. Termin:  Samstag, 09. März 2019 
 
5. Turnierablauf  

- Altersklasse I - Jugend (2008-2013) 
Tanzpaare - Tanzgarden - Tanzmariechen -Synchron 
Mariechen - Schautanz 
Siegerehrung 

- Altersklasse II - Junioren (2004-2007) 
Tanzpaare - Tanzgarden - Tanzmariechen -Synchron 
Mariechen - Schautanz 
Siegerehrung 

- Altersklasse III - (ab 2003) 
Tanzpaare –Tanzgarden(+-1 Major) - Gemischte 
Tanzgarden, Tanzmariechen - Synchron Mariechen – 
Schautanz 
Herrenballette (nur Altersklasse Ü15) 
Siegerehrung 
 

6. Teilnahmeberechtigung:  
Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, die  
- der Ringgemeinschaft des Altkreises Schleiden angehören,  
- mit der GEMA für die laufende Session einen Vertrag abgeschlossen und  
- die Gebühren bezahlt haben. 

 
7. Tanzturnierordnung:  

Es gilt die Tanzturnierordnung der Ringgemeinschaft des Altkreises Schleiden in 
der letzten gültigen Fassung sowie die Bedingungen dieser Ausschreibung, die mit 
der Abgabe einer Meldung vollinhaltlich und rechtsverbindlich anerkannt werden. 
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8. Anmeldung: 
Die Anmeldungen zu diesem Turnier können als vereinsweise Sammelmeldung 
über die beigefügten Anmeldeformulare erfolgen.  

 
Anmeldeschluss ist der 11.02.2019 

 
9. Startgeld: 

Das Startgeld beträgt EUR 15,00 für jeden Auftritt und muss direkt nach 

Meldung, spätestens jedoch bis 23.02.2019 bei uns eingegangen sein. 

Kontoinhaber: KG Rot-Weiß Gemünd 
 
BIC WELADED1EUS 
Kreissparkasse Euskirchen 
IBAN: DE 48 3825 0110 0003 2017 04 
Verwendungszweck:  "Startergeld Vereinsname" 
 

10. Eintritt: 
Mit dem Startgeld ist der freie Eintritt aller aktiv Tanzenden und je eines Betreuers 
für Tanzpaare und Mariechen sowie je zwei Betreuer für alle Gruppen abgegolten. 

 
11.   Eintritt, Besucher: 

Erwachsene   EUR 4,50 
Kinder bis 18 Jahre  EUR 3,00 

 
12. Auslosung Startreihenfolge: 

Die öffentliche Auslosung der Startreihenfolge findet statt am 25.02.2019 um 
19.30 Uhr im Vereinsheim der KG an der Grundschule Gemünd, Müsgesauel,  
statt. Abordnungen der teilnehmenden Vereine sowie Gäste sind herzlich 
eingeladen. 

 
13. Bühne: 

Größe der Bühne: ca. 8x 10 m 
Aufmarsch:  rechts vorne 
Abmarsch: links  vorne – jeweils vom Zuschauer aus gesehen  
In der Disziplin V – „Schautanz“ – ist ein zeitgleicher Aufmarsch von Aktiven von 
beiden Seiten möglich.  
Stellproben auf der Bühne sind generell nicht gestattet. Stellproben vor der Bühne 
sind nur vor Beginn der einzelnen Altersklassen möglich. Es wird vorausgesetzt, 
dass sich die Gruppen und Verantwortlichen untereinander verständigen um die 
Stellproben zügig und reibungslos für alle durchzuführen.  
Trainer(innen) und Betreuer(innen) dürfen sich während des Auf- und Abmarsches 
ihrer Aktiven nicht auf der Auf-/Abmarschtreppe bzw. im unmittelbaren 
Bühnenbereich des Auf-/Abmarschs aufhalten.  
In der Disziplin V – „Schautanz“ dürfen Requisiten ab der Aufmarschtreppe bzw. 
dem Aufmarschbereich nur von den Aktiven selbst auf die Bühne gebracht 
werden. 
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14. Musik: 
Als Tonträger sind nur Audio-Compact Discs (CD) zugelassen.  
Alle Tonträger sind mit dem Namen des Vereins / der Disziplin / bei Solisten 
Namen des Starters zu beschriften und sind jeweils unaufgefordert vor Beginn der 
Disziplin an der Tonträgerabgabe zu hinterlegen. Die Tonträger müssen nach 
beendeter Disziplin wieder abgeholt werden.  
Der Tonträger darf nur das Musikstück für den jeweiligen Start enthalten. 
Für die Qualität der Tonträger und der aufgezeichneten Musik ist jeder Starter 
verantwortlich. Ein Verantwortlicher jedes Starters hat sich mit einem 
Ersatztonträger während des Auftritts in unmittelbarer Nähe der Tontechnik 
aufzuhalten. 

 
15. Garderoben: 

Die Garderoben befinden sich in den Räumlichkeiten des Kurhauses. 
Wir übernehmen als Ausrichter keine Haftung für abhanden gekommene 
Gegenstände.  
Im gesamten Umkleidebereich besteht ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot, 
im Saal ein Rauchverbot. 

 
16.  Haftungsausschluss: 

Die Auftritte geschehen auf eigene Gefahr. 
 

17.  Film- und Fotoaufnahmen:  
Jegliche Film- und Videoaufnahmen sowie Bildmitschnitte sind auf Tanzturnieren 
der Ringgemeinschaft des Altkreises Schleiden grundsätzlich verboten. 
Fotografieren ist zulässig, jedoch nicht vor den Jurytischen und unmittelbar im 
Bühnenbereich. 

 
18.  Anmerkungen: 

 Die drei Erstplatzierten einer Disziplin erhalten einen Pokal und eine 
Siegerurkunde (Tanzpaare jeweils zwei). Darüber hinaus erhält jeder Starter 
der Kategorie Jugend eine Erinnerungsurkunde. 

 Wir behalten uns vor, das Alter der aktiven Tänzer stichprobenartig zu 
überprüfen. Zu diesem Zweck halten die aktiven Tänzer bitte ihren 
Personalausweis am Turniertag bereit. 

 Die KG Rot-Weiß Gemünd e.V. übernimmt für Verlust und Beschädigung von 
Gegenständen in der Halle, in den Umkleideräumen und in den Garderoben 
keine Haftung. 

 Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist untersagt! 
 
19.    Datenschutz 
 Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular bestätigt die meldende 

Gesellschaft, das Einverständnis aller Tänzer/innen eingeholt zu haben, dass 
Namen und Vereinszugehörigkeit im Rahmen des Turnieres veröffentlicht 
werden dürfen. Dies betrifft insbesondere Solisten und Tanzpaare. 

 
 
 
Gemünd, im Januar 2019 
KG Rot-Weiß Gemünd  


